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Text 

Abkürzungen und Begriffsbestimmungen 

§ 3. Im Sinne dieser Verordnung ist oder sind: 

 1. AES-256: Verschlüsselungsverfahren nach dem Advanced Encryption Standard (AES FIPS 
197 26/11/2001) mit einer Schlüssellänge von 256 Bit 

 2. Barcode: Standard „Code 128“, definiert in ISO/IEC 15417:2007 

 3. Barumsatz: Umsätze im Sinne § 131b Abs. 1 Z 3 BAO 

 4. Datenbank über Sicherheitseinrichtungen in Registrierkassen: Datenbank des 
Bundesministeriums für Finanzen, in der die in § 18 Abs. 2 genannten Daten betreffend die 
Sicherheitseinrichtungen in Registrierkassen und Kontrollen der Sicherheitseinrichtungen 
festgehalten werden 

 5. Datenerfassungsprotokoll (DEP): eine im Speicher der Registrierkasse oder in einem externen 
Speicher mitlaufende Ereignisprotokolldatei, die in Echtzeit jeweils mit Belegerstellung 
vollständig, fortlaufend chronologisch die Barumsätze mit Beleginhalten dokumentiert 

 5a. „eIDAS-VO“: Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über die elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG, ABl. Nr. L 257/73 vom 28. August 2014 

 6. Eingabestation: Einrichtung zur Erfassung von Barumsätzen, die mit einer Registrierkasse 
insbesondere zur Signierung und Dokumentation der Barumsätze verbunden ist 
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 7. Elektronische Aufzeichnung: vollständige, fortlaufend chronologisch geordnete Dokumentation 
von Bargeschäften in elektronischer Form 

 8. Elektronische (kryptografische) Signatur: Daten in elektronischer Form, die anderen 
elektronischen Daten beigefügt oder logisch mit ihnen verbunden werden und die der 
Unterzeichner im Sinne des Art. 3 Z 9 eIDAS-VO zum Unterzeichnen im Sinne des Art. 3 
Abs. 10 der eIDAS-VO verwendet 

 8a. Elektronisches (kryptografisches) Siegel: Daten in elektronischer Form, die anderen Daten in 
elektronischer Form beigefügt oder logisch mit ihnen verbunden werden, um deren Ursprung und 
Unversehrtheit sicherzustellen (Art. 3 Abs. 25 eIDAS-VO) 

 9. FinanzOnline: elektronisches Verfahren der Abgabenbehörde nach der FinanzOnline-
Verordnung 2006, BGBl. II Nr. 97/2006, in der jeweils geltenden Fassung 

 10. Geschlossenes Gesamtsystem: elektronisches Aufzeichnungssystem, in welchem 
Warenwirtschafts-, Buchhaltungs- und Kassensysteme lückenlos miteinander verbunden sind und 
das mit mehr als 30 Registrierkassen verbunden ist 

 11. Global Location Number (GLN): von der Bundesanstalt Statistik Österreich unter der 
Bezeichnung „Sekundär ID“ vergebener Ordnungsbegriff 

 12. Hardware-Sicherheitsmodul (HSM): Signatur- bzw. Siegelerstellungseinheit, die zur Erstellung 
(qualifizierter) elektronischer Signaturen verwendet wird und vor allem bei serverbasierten 
Lösungen zum Einsatz kommt 

 13. Homepage des Bundesministeriums für Finanzen (BMF): www.bmf.gv.at 

 14. Kassenidentifikationsnummer: über FinanzOnline gemeldetes Kennzeichen einer Registrierkasse, 
das auch die Unterscheidung verschiedener Registrierkassen mit gleicher Signatur- bzw. 
Siegelerstellungseinheit ermöglicht 

 15. Maschinenlesbarer Code: Eingangswert für OCR-, Barcode- oder QR-Code-Repräsentation 

 16. Monatszähler: Summenspeicher in der Registrierkasse, der die Zwischenstände des 
Umsatzzählers zum Monatsende festhält 

 17. Object Identifier (OID): weltweit eindeutiger Bezeichner nach ISO/IEC 9834-1 und A 2642, der 
benutzt wird, um ein Informationsobjekt zu benennen. In dieser Verordnung wird der OID 
verwendet, um die Verwendung des Signatur- bzw. Siegelzertifikates auf den Zweck 
'Österreichische Finanzverwaltung Registrierkasseninhaber' einzuschränken 

 18. Optical Character Recognition (OCR): Standard OCR-A, definiert in ISO 1073-1:1976 

 19. Ordnungsbegriff des Unternehmers: ein der Abgabenbehörde bekannter Schlüssel zur 
Identifizierung des Unternehmers (Steuernummer, UID-Nummer, GLN) 

 20. QR-Code: zweidimensionales Symbol nach Standard JIS X 0510/2004 

 21. Registrierkasse (auch elektronische Registrierkasse): verallgemeinerte Form jedes elektronischen 
Datenverarbeitungssystems, das elektronische Aufzeichnungen zur Losungsermittlung und 
Dokumentation von einzelnen Barumsätzen erstellt, insbesondere elektronische Registrierkassen 
jeglicher Bauart, serverbasierte Aufzeichnungssysteme (auch zur Abwicklung von Online-
Geschäften), Waagen mit Kassenfunktionen und Taxameter. Eine Registrierkasse kann mit 
Eingabestationen verbunden sein 

 22. Seriennummer des Signatur- bzw. Siegelzertifikates: eine durch den VDA ausgegebene, im 
Zertifikat enthaltene, eindeutige Kennung des Zertifikates zum erleichterten Auffinden des 
Zertifikates im Verzeichnis des VDA 

 23. qualifizierte elektronische Signaturerstellungseinheit: konfigurierte Software oder Hardware, die 
zur Verarbeitung der Signaturerstellungsdaten verwendet wird und die den 
Sicherheitsanforderungen des Anhangs II der eIDAS-VO entspricht 

 24. Qualifizierte elektronische Siegelerstellungseinheit: konfigurierte Software oder Hardware, die 
zur Verarbeitung der Siegelerstellungsdaten verwendet wird und die den 
Sicherheitsanforderungen des Anhangs II der eIDAS-VO sinngemäß entspricht 

 25. Signatur- bzw. Siegelwert: im Rahmen der Signatur- bzw. Siegelerstellung ermittelter 
elektronischer Wert der Signatur bzw. des Siegels 

 26. Startbeleg: erster Beleg, der unter Verwendung einer Kassenidentifikationsnummer erstellt wird 
und die vollständige Verkettung aller unter dieser Kassenidentifikationsnummer erzeugten und 
gespeicherten Belege sicherstellt 

 27. Summenspeicher: Speicher in der Registrierkasse, die Zwischen- oder einen aktuellen Endstand 
aufsummierter Beträge wiedergeben 
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 28. Trust-List (vertrauenswürdige Liste gemäß der Entscheidung der Kommission 2009/767/EG über 
Maßnahmen zur Erleichterung der Nutzung elektronischer Verfahren über einheitliche 
Ansprechpartner gemäß der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, 
ABl. Nr. L 274 vom 20.10.2009 S. 36): nach den Verpflichtungen aus Artikel 2 der Entscheidung 
2009/767/EG von allen Mitgliedstaaten zu führende Liste der VDAs für qualifizierte Zertifikate 

 29. Umsatzzähler: Summenspeicher in der Registrierkasse, der die Barumsätze der Registrierkasse 
laufend aufsummiert 

 29a. Validierungsdaten: Daten wie Codes oder öffentliche Signaturschlüssel, die zur Überprüfung 
einer elektronischen Signatur verwendet werden 

 29b. Vertrauensdiensteanbieter (VDA): natürliche oder juristische Person, die einen oder mehrere 
Vertrauensdienste als qualifizierter oder nichtqualifizierter Vertrauensdiensteanbieter (Art. 3 
Z 19 eIDAS-VO) 

 30. Verifikation: Überprüfung signierter Daten auf Integrität und Authentizität, dass die Daten nach 
der Signaturerstellung von der korrekten Signatur- bzw. Siegelerstellungseinheit signiert und 
nicht verändert wurden 

 31. Zahlungsbeleg (Beleg): Bestätigung mit bestimmten formalen Inhalten, die in Papierform oder in 
elektronischer Form den wesentlichen Inhalt des Rechtsgeschäftes zwischen den 
Geschäftspartnern dokumentiert und bei Bezahlung übergeben bzw. elektronisch übermittelt wird 

 32. Zertifikat für elektronische Siegel: elektronische Bescheinigung, die elektronische 
Siegelvalidierungsdaten mit einer juristischen Person verknüpft und den Namen dieser Person 
bestätigt 

 33. Zertifikat für elektronische Signaturen: elektronische Bescheinigung, die elektronische 
Signaturvalidierungsdaten mit einer natürlichen Person verknüpft und die mindestens den Namen 
oder das Pseudonym dieser Person bestätigt. 
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